
(Seltenes) Dokument: 
  
Amtlich genehmigtes (durch Stempel und durch Farbstift „ausgefülltes“) Verzeichnis  
der erlaubten Mitnahmen (quasi nur Kleidungsstücke),  
die sich darüber hinaus bereits am 1.Okt. 1919 im Besitz befunden haben müssen,   
einer  
nach den sog. Blutnächten beantragten und erfolgten 
sog. „Abwanderung“ aus Bromberg (Westpreußen) / heute: Bydgoszcz/Polen  
im Januar 1921 
von hier 
Frau Ida Fuhrmann 
mit 2 kleinen Kindern. 
 






